
„Aber sonderbarerweise ist es niemandem ein
gefallen, daß der Verteilungsmodus doch wesent
lich davon abhängt, wieviel zu verteilen ist 
und daß dies doch wohl mit den Fortschritten der 
Produktion und gesellschaftlichen Organisation 
sich ändert, also auch wohl der Verteilungsmodus 
sich ändern dürfte. Aber bei allen Beteiligten er
scheint die ,sozialistische Gesellschaft1 nicht als ein 
in fortwährender Veränderung und Fortschritt 
begriffenes, sondern als ein stabiles, ein für alle
mal fixiertes Ding, das also auch einen ein füf 
allemal fixierten Verteilungsmodus haben soll. 
Vernünftigerweise aber kann man doch nur 1. ver
suchen, den Verteilungsmodus zu entdecken, mit 
dem angefangen wird, und 2. suchen, die all
gemeine Tendenz zu finden, worin sich die Weiter
entwicklung bewegt“.15

Auf diese allgemeine Tendenz aber hat Karl Marx 
in seiner „Kritik des Gothaer Programms“ ausdrück
lich hingewiesen, wenn er davon spricht, daß derjenige 
Teil des gesellschaftlichen Gesamtprodukts, der zur 
gemeinschaftlichen Befriedigung von Bedürfnissen 
bestimmt ist, wie Schulen, Gesundheitseinrichtungen 
usw., im Vergleich zur kapitalistischen Gesellschaft be
deutend wächst und in dem Maße zunimmt, wie die 
neue Gesellschaft sich entwickelt, wie die Spring
quellen des gesellschaftlichen Reichtums voller flie
ßen16. Die Ausführungen von N. S. Chruschtschow auf 
dem XXI. Parteitag der KPdSU demonstrieren, wie

15 Marx/Engels, Ausgewählte Schritten, Berlin 1952, Bd. n, 
S. 457.

16 Karl Marx, Kritik des Gothaer Programms, Berlin 1946, 
S. 19 und 21.

diese Entwicklung in der Sowjetunion (und in den 
anderen sozialistischen Ländern) praktisch vor sich 
geht17. Auch bei uns weiß jeder Bürger aus eigener 
Erfahrung, daß ihm in der sozialistischen Ordnung 
zahlreiche Leistungen materieller, kultureller und 
sozialer Art zugute kommen, die „nicht in der Lohn
tüte stechen“. Die Bevölkerung befriedigt ihre Bedürf
nisse nicht allein durch persönlichen Erwerb von Be
darfsgegenständen, sondern nutzt in zunehmendem 
Maße gesellschaftliche, gemeinschaftliche Einrichtun
gen.

Das wird jedoch nicht dazu führen, daß im Zivil
gesetzbuch jede einzelne Form der direkten Teilnahme 
der Bürger am gesellschaftlichen Reichtum, z. B. jede 
Theaterbenutzung, Bibliotheksbenutzung usw., einer 
eingehenden Regelung bedarf. Bei der Gestaltung des 
Zivilgesetzbuchs kann man im Gegenteil davon aus
gehen, daß eine kleinliche Reglementierung dem 
Wesen des sozialistischen Rechts fremd ist, weil sie 
die wachsende sozialistische Moral und die Entwick
lung der politischen Bewußtheit der Bevölkerung hem
men würde. Auch das das sozialistische Recht berherr- 
schende Prinzip des demokratischen Zentralismus 
ermöglicht und erfordert bei den sozialistischen Ge
setzen eine Beschränkung der Regelung auf das 
Grundsätzliche.

Welche Schlußfolgerungen sich u. E. aus diesen Dar
legungen für die Gestaltung und Gliederung der ein
zelnen Teile des Zivilgesetzbuchs ergeben, wird in 
einem weiteren Beitrag dargelegt werden.

17 Chruschtschow, Referat auf dem XXI. Parteitag der 
KPdSU, Berlin 1959, S. 120.
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Für Solidarität mit den Opfern der Bonner Terrorjustiz!

Von RUDI BELL und PETER PRZYBYLSKI, Berlin

Die von Bonn dirigierte Terrorjustiz ist ein inte
grierter Bestandteil des westzonalen klerikal-militaristi
schen Regimes. Die allgemeine Charakterisierung dieses 
Regimes findet im Wesen, in der Zusammensetzung und 
der politischen Praxis vor allem der westdeutschen 
Sonder] ustiz ihre volle, besonders krasse Bestätigung. 
Diese Justiz ist — als Institution — zum entscheidenden 
Unterdrückungsinstrument des deutschen Militarismus 

* nach innen und damit zum juristischen Wegbereiter des 
geplanten Atomkrieges gegen die DDR und andere 
sozialistische Staaten geworden. Untergrabung der 
Reste bürgerlich-demokratischer Freiheiten, Verfolgung 
von Friedenskämpfern und Verfechtern der gesamt
deutschen Verständigung, Rehabilitierung der Nazi- und 
Kriegsverbrecher, kurz: Unterdrückung des nationalen 
Selbstbestimmungsrechts des deutschen Volkes — das 
ist die politische Funktion, die der westdeutsche Mili
tarismus seiner Justiz übertragen hat. Und man muß 
bestätigen, daß sich die Mehrheit der besonders in der 
politischen Strafjustiz tätigen Richter und Staats
anwälte ihres Auftraggebers würdig erwiesen hat. Das 
kann auch nicht verwundern; denn die meisten von 
ihnen sind Fleisch vom Fleische und Blut vom Blute 
des deutschen Militarismus.

Aber richtet sich ein System nicht selbst, von dessen 
Richtern und Staatsanwälten 70 Prozent (!) bereits

im Dienste der Hitlerschen Unrechtsjustiz gestanden 
haben? Man weiß heute, daß sich unter ihnen 1100 
überführte Kriegsverbrecher und Verbrecher gegen die 
Menschlichkeit befinden, die an den Kriegs- und Son
dergerichten Hitlers die Direktiven für die Ermordung 
von 60 000 unschuldigen Menschen — das kommt den 
Einwohnern einer mittelgroßen Stadt gleich — in den 
Schein des Rechts hüllten1. Und diese Blutrichter, die 
sich am Völkermorden der Hitlerfaschisten so eifrig 
beteiligten, geben heute in der westdeutschen Justiz 
wieder den Ton an und sorgen dafür, daß den Opfern 
des Naziregimes neue Opfer des Adenauerregimes hin
zugefügt werden. Diesen Zusammenhang hat Bruno 
H e u s i n g e r  anläßlich des zehnjährigen Bestehens 
des von ihm geleiteten Bundesgerichtshofs — sicher un
gewollt — ausgesprochen, indem er schrieb, daß das 
höchste Gericht der Westzone „an die Stelle des Reichs
gerichts getreten“ und und sich „von den ewigen Ster
nen der Gerechtigkeit“2 habe leiten lassen. Diese „Ge
rechtigkeit“ im Sinne des deutschen Faschismus und 
Militarismus hat dazu geführt, daß heute zahlreiche 
Menschen aus beiden Teilen Deutschlands in den Ker-

i vgl. . i.. wieder am Hebel der Macht, Dokumentation, her
ausgegeben vom Ausschuß für deutsche Einheit, Berlin 1960, 
S. 62.

- Heusinger, Zehn Jahre Bundesgerichtshof, Deutsche Rich
terzeitung 1960, Heft 10, S. 302.
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